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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/WA Herr Beck II/125/2011 
 
Ausbau der Breitband-Infrastruktur mit FTTH-Technologie durch die Telekom 
Deutschland 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

19.10.2011 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Telekom Deutschland hat der Stadt Erlangen ebenso wie mehreren anderen Großstädten an-
geboten, die Haushalte in weiten Teilen der Stadt flächendeckend mit modernsten Glasfaseran-
schlüssen zu versorgen. Das geplante Glasfasernetz basiert auf dem Fibre To The Home (FTTH)-
Ansatz, bei dem das Glasfaserkabel von der Betriebsstelle bis in die Wohnung des Kunden gelegt 
wird. Hierdurch sind im ersten Schritt Download-Bandbreiten von 200 Mbit möglich, perspektivisch 
ist die Bandbreite nahezu unbegrenzt.  
 
Zur Unterstützung des großflächigen Ausbaus der Breitband-Infrastruktur in unserer Stadt, für den 
ein großes öffentliches Interesse besteht, wird der Oberbürgermeister mit einer Mailing-Aktion alle 
Hauseigentümer in den für den Ausbau vorgesehenen Stadtgebieten anschreiben und über die 
geplanten Aktivitäten der Telekom informieren. 
 
Die Telekom beabsichtigt mit dem Ausbau am 01. April 2012 zu beginnen, die Bauarbeiten sollen 
in einem halben Jahr abgeschlossen sein.  
 
Anlagen:  
 
 

III. Behandlung im Gremium 
Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 19.10.2011 
 
Protokollvermerk: 
Die Mitteilung zur Kenntnis wird auf Antrag der SPD-Fraktion zum Tagesordnungspunkt erhoben. 
Frau StRin Pfister stellt den Antrag, die Angelegenheit im Stadtrat unter Anwesenheit des ESTW-
Vorstandes zu beraten und zu beschließen. Dieser Antrag wird mit 4 gegen 9 Stimmen abgelehnt.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Beugel 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 


